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Bundesweit besteht ein sehr hoher Bedarf zur ökologischen Verbesserung von Flüssen und Bächen. Bewirt-
schaftungspläne und Maßnahmenprogramme auf Basis des Wasserhaushaltsgesetzes dokumentieren das Er-
fordernis weitreichender Fließgewässerrenaturierungen.

Mit wasserwirtschaftlich veranlassten Fließgewässer-Renaturierungsmaßnahmen werden tatsächlich in aller 
Regel auch die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege verfolgt. Daher stößt die Erarbeitung umfangrei-
cher Umweltfachbeiträge bei der Erstellung wasserrechtlicher Genehmigungsunterlagen oft auf großes Un-
verständnis. Zudem führen die unterschiedlichen Prüfungsebenen und Prüfschritte bei der Erarbeitung not-
wendiger Umweltfachbeiträge zur Verwirrung. 

In guter Absicht sollen Renaturierungsmaßnahmen letztlich doch „der Natur auf die Sprünge“ helfen. Diese An-
nahme ist grundsätzlich richtig, wenn tatsächlich von vornherein naturschutzfachliche und naturschutzrecht-
liche Aspekte systematisch in die Planungen zur Gewässerrenaturierung einfließen. Das aber setzt zwingend 
eine von Beginn an gemeinsame Planung von Wasserwirtschaft und Naturschutz auf Seiten der Planenden, wie 
auch der beteiligten Fachbehörden voraus.

Mit dem vorliegenden Merkblatt soll Maßnahmenträgern, Genehmigungsbehörden, beteiligten Ingenieur- und 
Planungsbüros sowie weiteren am Planungsprozess beteiligten Akteuren eine Arbeitshilfe zur Verfügung 
gestellt werden, die eine fachlich sinnvolle, wie auch rechtlich erforderliche Berücksichtigung naturschutz-
fachlicher Belange aufzeigt. So beschreibt die Arbeitshilfe u. a., wann und in welchem Umfang Belange des 
Naturschutzes und der Landschafspflege bei der Planung und Umsetzung von Renaturierungsvorhaben Be-
rücksichtigung finden sollen. Weiterhin stellt das Merkblatt die dazu zur Verfügung stehenden Instrumente und 
Verfahrensabläufe dar.
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Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) setzt sich intensiv 
für die Entwicklung einer sicheren und nachhaltigen Wasser- und Abfallwirtschaft ein. Als politisch 
und wirtschaftlich unabhängige Organisation arbeitet sie fachlich auf den Gebieten Wasserwirtschaft, 
Abwasser, Abfall und Bodenschutz.  

In Europa ist die DWA die mitgliederstärkste Vereinigung auf diesem Gebiet und nimmt durch ihre 
fachliche Kompetenz bezüglich Regelsetzung, Bildung und Information sowohl der Fachleute als auch 
der Öffentlichkeit eine besondere Stellung ein. Die rund 14 000 Mitglieder repräsentieren die Fachleute 
und Führungskräfte aus Kommunen, Hochschulen, Ingenieurbüros, Behörden und Unternehmen.  
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Vorwort  
Bundesweit besteht ein sehr hoher Bedarf zur ökologischen Verbesserung von Flüssen und Bächen. 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme auf Basis des Wasserhaushaltsgesetzes doku-
mentieren das Erfordernis weitreichender Fließgewässerrenaturierungen. 

Mit der Umsetzung der Europäischen-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) steht das Thema „Fließge-
wässerrenaturierung“ inzwischen bei allen Unterhaltungs- und Ausbaupflichtigen auf der Tagesord-
nung. Unterhaltung und Ausbau müssen sich dabei nach den Zielen der Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme richten. Gleichzeitig sind dabei zahlreiche naturschutzfachliche Aspekte einzu-
beziehen, auch um Synergieeffekte, z. B. mit der FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie, nutzen zu können. 

Mit wasserwirtschaftlich veranlassten Fließgewässer-Renaturierungsmaßnahmen werden tatsäch-
lich in aller Regel auch die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege verfolgt. Daher stößt die Er-
arbeitung umfangreicher Umweltfachbeiträge bei der Erstellung wasserrechtlicher Genehmigungs-
unterlagen, auch aufgrund zum Teil erheblicher Mehrkosten, oft auf großes Unverständnis. Zudem 
führen die unterschiedlichen Prüfungsebenen und Prüfschritte bei der Erarbeitung notwendiger Um-
weltfachbeiträge zur Verwirrung.  

In guter Absicht sollen Renaturierungsmaßnahmen letztlich doch „der Natur auf die Sprünge“ helfen. 
Diese Annahme ist grundsätzlich richtig, wenn tatsächlich von vornherein naturschutzfachliche und 
naturschutzrechtliche Aspekte systematisch in die Planungen zur Gewässerrenaturierung einfließen. 
Das aber setzt eine von Beginn an gemeinsame Planung von Wasserwirtschaft und Naturschutz auf 
Seiten der Planenden wie auch der beteiligten Fachbehörden voraus. 

In der Planungspraxis lässt sich jedoch beobachten, dass Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege oft zu spät, sehr oberflächlich, oder auch gar nicht bei der Umsetzung wasserwirtschaftlicher 
Maßnahmen Berücksichtigung finden. Das schmälert deutlich die Qualität einer Renaturierung und 
kann durchaus gegen geltendes Umweltrecht verstoßen. Umgekehrt ist aber ebenso festzustellen, 
dass bei Planungen von Naturschutz und Landschaftspflege die Belange der Wasserwirtschaft nicht 
frühzeitig oder gar nicht berücksichtigt werden. 

Bei fehlender Berücksichtigung können auftretende Zielkonflikte zwischen Wasserwirtschaft und Na-
turschutz zu schlecht überwindbaren Hindernissen führen. Zudem stellen Renaturierungsmaßnahmen 
mit umfänglicher Bautätigkeit zumindest in der Bauphase oftmals Beeinträchtigungen des Naturhaus-
halts dar. Diese gilt es nach dem Naturschutzrecht zu vermeiden und zu mindern. Dies erfordert im 
Planungsprozess eine frühzeitige und enge Abstimmung zwischen Wasserwirtschaft und Naturschutz. 
Aus diesem Grund wurde dieses DWA-Merkblatt in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Be-
ruflicher Naturschutz e. V. (BBN) entwickelt. 

Mit dem vorliegenden Merkblatt soll Maßnahmenträgern, Genehmigungsbehörden, beteiligten Inge-
nieur- und Planungsbüros sowie weiteren am Planungsprozess beteiligten Akteuren eine Arbeitshilfe 
zur Verfügung gestellt werden, die eine fachlich sinnvolle wie auch rechtlich erforderliche Berück-
sichtigung naturschutzfachlicher Belange aufzeigt. So beschreibt die Arbeitshilfe unter anderem, 
wann und in welchem Umfang Belange des Naturschutzes und der Landschafspflege bei der Planung 
und Umsetzung von Renaturierungsvorhaben Berücksichtigung finden sollen. Weiterhin stellt das 
Merkblatt die dazu zur Verfügung stehenden Instrumente und Verfahrensabläufe dar. 

Höxter, im Mai 2020 Bernd Schackers 

In diesem Merkblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für personen-
bezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die 
weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, 
wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise 
auf alle Geschlechter. 



DWA-M 617 

4 DWA-Regelwerk August 2020 

Frühere Ausgaben 
Kein Vorgängerdokument 

Verfasser 
Das Merkblatt wurde von der DWA/BBN-Arbeitsgruppe GB-2.9 „Naturschutzstandards – Naturschutz-
fachliche Aspekte bei Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ im Auftrag des DWA-
Hauptausschusses „Gewässer und Boden“ im DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und Unterhaltung 
von Fließgewässern“ erstellt. An der Erarbeitung des Merkblatts haben folgende Personen mitge-
wirkt: 

SCHACKERS, Bernd Dipl.-Ing., UIH Planungsbüro – Landschaftsarchitekten Figura-
Schackers PartGmbB, Höxter (Sprecher) 

BRIEM, Elmar Dr. rer. nat., Dipl.-Geogr., Dörrenbach  
FRÖHLICH, Klaus-D. Rechtsanwalt, Kanzlei-Fröhlich, Berlin, Lehrbeauftragter für  

Umweltrecht an der Universität Duisburg-Essen, Essen 
KRAIER, Wolfgang Dipl.-Ing., Regierungsdirektor, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 

Augsburg 
KÜCHLER, Daniel Dipl.-Geogr., M.Sc. Umweltschutz, Landestalsperrenverwaltung des 

Freistaates Sachsen, Referat EU-Richtlinien/Naturschutz, Pirna 
MIRBACH, Erika Dipl.-Ing., Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbe-

aufsicht Rheinland-Pfalz, Ref. 51 Gewässerschutz, Mainz  
MURMANN-KRISTEN, Luise Dr. rer. nat., Weil am Rhein (vormals Regierungspräsidium  

Karlsruhe, Naturschutz und Landschaftspflege),  
SCHRENK, Georg  Dipl.-Geogr., DWA-Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,  

Abwasser und Abfall e. V., Hennef 
WERK, Klaus Prof. Dipl.-Ing., Heidenrod (vormals Hochschule Geisenheim Univer-

sity, Zentrum Landschaftsarchitektur und urbaner Gartenbau, Natur-
schutz und Umweltprüfung, Geisenheim)  

Die DWA/BBN-Arbeitsgruppe GB-2.9 „Naturschutzstandards – Naturschutzfachliche Aspekte bei 
Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ ist dem DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und Un-
terhaltung von Fließgewässern“ zugeordnet, dem folgende Mitglieder angehören: 
PATT, Heinz Univ. Prof. a. D. Dr.-Ing. habil., Professor Patt & Partner, Bonn  

(Obmann) 
SCHRENK, Georg  Dipl.-Geogr., Stellv. Abteilungsleiter, DWA-Deutsche Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef  
(stellv. Obmann) 

DITTRICH, Martin Dipl.-Biol., OBiolR, Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz (TLUBN), Jena 

FRÖHLICH, Klaus-D. Rechtsanwalt, Kanzlei-Fröhlich, Berlin, Lehrbeauftragter für  
Umweltrecht an der Universität Duisburg-Essen, Essen 

HILLEBRAND, Moritz M.Eng., Geschäftsführer & Verbandstechniker der Wasser- und  
Bodenverbände Warendorf-Nord, Warendorf-Süd, Sassenberg-
Füchtorf und Ostbevern beim WLV-Kreisverband Warendorf, Waren-
dorf 

MEUER, Thomas Dipl.-Ing., Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Montabaur 



DWA-M 617 

August 2020 DWA-Regelwerk 5 

NEUMANN, Alexander Dipl.-Ing., Baudirektor, Bayerisches Landesamt für Umwelt,  
Leiter des Referats „Flussbauliche Grundlagen, Hydromorphologie, 
Hydraulik“, Augsburg 

NIEMANN, André Prof. Dr.-Ing., Universität Duisburg-Essen, Institut für Wasserbau 
und Wasserwirtschaft, Zentrum für Wasser- und Umweltforschung, 
Essen 

PAULUS, Thomas Dr. rer. nat., Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und  
Forsten Rheinland-Pfalz (Vormals Geschäftsführer, Gemeinnützige 
Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsent-
wicklung mbH (GFG)), Mainz 

SCHACKERS, Bernd Dipl.-Ing., UIH Planungsbüro und Landschaftsarchitekten Figura-
Schackers PartGmbB, Höxter 

SEMRAU, Mechthild Dipl.-Ing., Emschergenossenschaft/Lippeverband, Abt. Gewässer- 
und Landschaftspflege, Essen 

STENZEL, Oliver Dipl.-Ing., Technischer Direktor, Regierungspräsidium Freiburg,  
Außenstelle Donaueschingen, Landesbetrieb Gewässer, Referat  
Planung und Bau Gewässer erster Ordnung, Hochwasserschutz,  
Donaueschingen 

STOWASSER, Andreas Dr.-Ing., Geschäftsführer, Stowasserplan GmbH & Co KG, Radebeul 
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Hinweis für die Benutzung 
Dieses Merkblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Ge-
meinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der DWA 
und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) zustande gekommen ist. Für ein Merkblatt besteht eine tatsächliche 
Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist. 

Jeder Person steht die Anwendung des Merkblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber 
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Merkblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte 
Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes 
Handeln oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sach-
gerechten Umgang mit den im Merkblatt aufgezeigten Spielräumen. 

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen 
Regeln der DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird. 

Einleitung 
Fließgewässer in einem guten ökologischen Zustand sind gleichermaßen das Ziel der Wasserwirt-
schaft wie das von Naturschutz und Landschaftspflege. Beide Fachdisziplinen arbeiten seit vielen Jah-
ren daran, Fließgewässer und ihre Auen nachhaltig vor Beeinträchtigungen zu schützen und sie als 
Lebensräume für die dort typischen Tier- und Pflanzenarten zu erhalten oder zu entwickeln. Beispiele 
dafür sind landesweite Fließgewässer- und Auenprogramme, konzeptionelle Planungen wie Gewäs-
serentwicklungskonzepte oder Biotopverbundplanungen, Pflege- und Entwicklungspläne sowie zahl-
reiche umgesetzte Renaturierungsvorhaben. Diese wurden entweder seitens der Wasserwirtschaft, 
seitens des Naturschutzes, oder gemeinsam von beiden initiiert. Allein die Tatsache, dass ein großer 
Teil deutscher Bach- und Flussauen als N2000-, also als FFH- oder Vogelschutzgebiete ausgewiesen 
wurde, zeigt deutlich, dass es bei der Gewässer- und Auenentwicklung in hohem Maße Synergien zwi-
schen wasserwirtschaftlichem und naturschutzfachlichem Handeln zu nutzen gilt. 

Mit Inkrafttreten der Europäischen-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) am 22.12.2000 sind die Mit-
gliedsstaaten dazu verpflichtet, den sogenannten „guten ökologischen Zustand“ bzw. das sogenannte 
„gute ökologische Potenzial“ bis spätestens 2027 zu erreichen. Diese Vorgabe führt seit einigen Jah-
ren zu deutlich verstärkten Renaturierungsbemühungen. 

Der Rückbau oder die Umgestaltung von Querbauwerken zur Schaffung der biologischen und sedimen-
tologischen Durchgängigkeit ist bereits seit vielen Jahren gängige Praxis. Die Bemühungen zur weitrei-
chenden strukturellen Verbesserung von Gewässerstrecken stehen oftmals immer noch aufgrund feh-
lender Flächenverfügbarkeiten, fehlenden Personals oder mangelnder Finanzierung am Anfang. 

An vielen Fließgewässerstrecken lassen sich die Lebensverhältnisse für die wassergebundene Pflan-
zen- und Tierwelt, wie die Fisch- oder die Wirbellosenfauna, bereits durch eine ökologisch ausgerich-
tete Gewässerunterhaltung fördern. Dies trifft insbesondere zu, wenn diese im Sinne des Wasser-
haushaltsgesetzes auch für die Pflege und Entwicklung der Gewässer genutzt wird (siehe Merkblatt 
DWA-M 610). So werden aktuell zahlreiche kleinere Querbauwerke im Zuge der Gewässerunterhal-
tung durchgängig gestaltet. Dasselbe gilt oftmals für die kleinräumige Entnahme von Uferverbau und 
die Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung, soweit dort ausreichend breite Gewäs-
serentwicklungskorridore zur Verfügung stehen. 


